
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 8a. (1) Der zuständige Bundesminister hat für die öffentlichen Schulen 
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicherheit 
sowie auf die personellen und räumlichen Möglichkeiten durch Verordnung zu 
bestimmen, … 

§ 8a. (1) Der zuständige Bundesminister hat für die öffentlichen Schulen 
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicherheit, 
insbesondere in Klassen mit einer Klassenschülerzahl von mehr als 30 Schülern, 
sowie auf die personellen und räumlichen Möglichkeiten durch Verordnung zu 
bestimmen, ... 

(2) Wenn den Schulbehörden erster Instanz für die Schulen ihres 
Aufsichtsbereiches ein Rahmen für die einsetzbaren Lehrerwochenstunden zur 
Verfügung gestellt wurde, obliegt die Erlassung von Verordnungen im Sinne des 
Abs. 1 der Schulbehörde erster Instanz, soweit keine verordnungsmäßige 
Regelung durch den zuständigen Bundesminister erfolgt ist (regionale Festlegung 
von Eröffnungs- und Teilungszahlen). Wenn ein Rahmen für die einsetzbaren 
Lehrerwochenstunden der einzelnen Schule zur Verfügung gestellt wurde, obliegt 
die Regelung im Sinne des Abs. 1 dem Schulgemeinschaftsausschuß, soweit 
keine verordnungsmäßige Regelung durch die Schulbehörde erster Instanz oder 
den zuständigen Bundesminister erfolgt ist (schulautonome Festlegung von 
Eröffnungs- und Teilungszahlen). 

(2) Wenn den Schulbehörden erster Instanz für die Schulen ihres 
Aufsichtsbereiches ein Rahmen für die einsetzbaren Lehrerwochenstunden zur 
Verfügung gestellt wurde, obliegt die Erlassung von Verordnungen im Sinne des 
Abs. 1 der Schulbehörde erster Instanz, soweit keine verordnungsmäßige 
Regelung durch den zuständigen Bundesminister erfolgt ist (regionale Festlegung 
von Eröffnungs- und Teilungszahlen). Wenn ein Rahmen für die einsetzbaren 
Lehrerwochenstunden der einzelnen Schule zur Verfügung gestellt wurde, obliegt 
die Regelung im Sinne des Abs. 1 dem Schulgemeinschaftsausschuß, soweit 
keine verordnungsmäßige Regelung durch die Schulbehörde erster Instanz oder 
den zuständigen Bundesminister erfolgt ist (schulautonome Festlegung von 
Eröffnungs- und Teilungszahlen). An Praxisschulen gemäß § 33a Abs. 1 obliegt 
die Regelung im Sinne des Abs. 1 gemäß § 33a Abs. 3 dem Rektor der 
Pädagogischen Hochschule. 

(3) bis (4) ... (3) bis (4) ... 
 

 Sprachförderkurse 
§ 8e. (1) In den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 können Sprachförderkurse 

eingerichtet werden, die die Aufgabe haben, Schülern von Volksschulen, 
Hauptschulen und Polytechnischen Schulen, die gemäß § 4 Abs. 2 lit. a des 
Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, wegen mangelnder Kenntnis der 
Unterrichtssprache als außerordentliche Schüler aufgenommen wurden, jene 
Sprachkenntnisse zu vermitteln, die sie befähigen, dem Unterricht der 
betreffenden Schulstufe zu folgen. Sie dauern ein Unterrichtsjahr und können 
nach Erreichen der erforderlichen Sprachkompetenz durch einzelne Schüler auch 
nach kürzerer Dauer beendet werden. 

 (2) In den Sprachförderkursen findet im Ausmaß von elf Wochenstunden 
 1. in der Volksschule an Stelle der in § 10 Abs. 1, Abs. 2 lit. a und Abs. 3 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Z 1 genannten Pflichtgegenstände der Lehrplan-Zusatz „Deutsch für 
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache“, 

  2. in der Hauptschule an Stelle der in § 16 Abs. 1 Z 1 genannten 
Pflichtgegenstände der Pflichtgegenstand „Deutsch“ unter 
Zugrundelegung der für Deutsch als Zweitsprache vorgesehenen 
besonderen didaktischen Grundsätze und 

  3. in der Polytechnischen Schule an Stelle der in § 29 Abs. 1 lit. a 
genannten Pflichtgegenstände der Pflichtgegenstand „Deutsch“ unter 
Zugrundelegung des besonderen Förderunterrichtes für außerordentliche 
Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache 

 Anwendung. Sprachförderkurse können auch integrativ im Unterricht der in Z 1 
bis 3 genannten Pflichtgegenstände stattfinden. 

 (3) (Grundsatzbestimmung) An öffentlichen Pflichtschulen, die keine 
Praxisschulen gemäß § 33a sind, können in den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 
Sprachförderkurse jedenfalls ab einer Schülerzahl von acht Schülern eingerichtet 
werden. Sie dauern höchstens ein Unterrichtsjahr und können auch schulstufen-, 
schul- oder schulartübergreifend geführt werden. Über die Einrichtung von 
Sprachförderkursen entscheidet die nach dem Ausführungsgesetz zuständige 
Behörde. Für Sprachförderkurse sind die erforderlichen Lehrer zu bestellen. 
 

§ 9. (1) bis (3) ... § 9. (1) bis (3) ... 
(4) In Sprachförderkursen (§ 14a) hat die Volksschule die Aufgabe, 

Schülern, die gemäß § 4 Abs. 2 lit. a des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. 
Nr. 472/1986, wegen mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache als 
außerordentliche Schüler aufgenommen wurden, jene Sprachkenntnisse zu 
vermitteln, die sie befähigen, dem Unterricht der betreffenden Schulstufe zu 
folgen. 
 

 

§ 10. (1) bis (2) ... 
(3) Im Lehrplan (§ 6) der Oberstufe sind vorzusehen: 

 1. als Pflichtgegenstände: Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, 
Mathematik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und Umweltkunde, 
Physik und Chemie, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, 

§ 10. (1) bis (2) ... 
(3) Im Lehrplan (§ 6) der Oberstufe sind vorzusehen: 

 1. als Pflichtgegenstände: Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 
Geschichte und Sozialkunde, Geschichte und Politische Bildung, 
Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, Geometrisches 
Zeichnen, Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie, 
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Technisches Werken, Textiles Werken, Ernährung und Haushalt, 
Bewegung und Sport; 

 2. ... 

Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Technisches Werken, Textiles 
Werken, Ernährung und Haushalt, Bewegung und Sport; 

 2. ... 
(4) ... (4) ... 
(5) In den Sprachförderkursen (§ 14a) findet im Ausmaß von elf 

Wochenstunden an Stelle von in Abs. 1 und Abs. 2 lit. a genannten 
Pflichtgegenständen der Lehrplan-Zusatz „Deutsch für Schülerinnen und Schüler 
mit nichtdeutscher Muttersprache“ Anwendung. 
 

 

§ 14. (1) Die Zahl der Schüler in einer Volksschulklasse - ausgenommen die 
Vorschulklasse - darf 30 nicht übersteigen und 10 nicht unterschreiten; sofern 
hievon aus besonderen Gründen (zB zur Erhaltung von Schulstandorten oder der 
höheren Schulorganisation) ein Abweichen erforderlich ist, hat darüber die nach 
dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach Anhörung des Schulerhalters, 
des Bezirksschulrates und des Landesschulrates zu entscheiden. Die 
Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen 
und in welchem Ausmaß die Klassenschülerhöchstzahl für Klassen, in denen sich 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf befinden, niedriger als 30 ist. 
Dabei ist auf die Anzahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die 
Art und das Ausmaß der Behinderung sowie das Ausmaß des zusätzlichen 
Lehrereinsatzes Rücksicht zu nehmen. 

(2) .... 

§ 14. (1) Die Zahl der Schüler in einer Volksschulklasse – ausgenommen die 
Vorschulklasse – hat 25 als Richtwert zu betragen und darf 10 nicht 
unterschreiten. Sofern hievon aus besonderen Gründen (zB zur Erhaltung von 
Schulstandorten oder der höheren Schulorganisation) ein Abweichen erforderlich 
ist, hat darüber die nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach 
Anhörung des Schulerhalters, des Bezirksschulrates und des Landesschulrates zu 
entscheiden. Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen und in welchem Ausmaß die Klassenschülerhöchstzahl für 
Klassen, in denen sich Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf befinden, 
niedriger als der Richtwert ist. Dabei ist auf die Anzahl der Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, die Art und das Ausmaß der Behinderung 
sowie das Ausmaß des zusätzlichen Lehrereinsatzes Rücksicht zu nehmen. 

(2) ... 
 

Sprachförderkurse 
§ 14a. In den Schuljahren 2006/07 und 2007/08 können in der Vorschulstufe 

sowie in den ersten vier Schulstufen jedenfalls ab einer Schülerzahl von acht 
Schülern Sprachförderkurse eingerichtet werden. Sprachförderkurse dauern 
höchstens ein Unterrichtsjahr und können auch schulstufen- oder 
schulübergreifend geführt werden. Über die Einrichtung von Sprachförderkursen 
entscheidet die nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde. Für 
Sprachförderkurse sind die erforderlichen Lehrer zu bestellen. 
 

 

§ 16. (1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind vorzusehen: 
 1. als Pflichtgegenstände: Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 

§ 16. (1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind vorzusehen: 
 1. als Pflichtgegenstände: Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 
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Geschichte und Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, 
Mathematik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und Umweltkunde, 
Physik und Chemie, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, 
Technisches Werken, Textiles Werken, Ernährung und Haushalt, 
Bewegung und Sport; 

Geschichte und Sozialkunde, Geschichte und Politische Bildung, 
Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, Geometrisches 
Zeichnen, Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Technisches Werken, Textiles 
Werken, Ernährung und Haushalt, Bewegung und Sport; 

 2. ...  2. ... 
 

Klassenschülerzahl 
§ 21. Die Klassenschülerzahl an der Hauptschule darf 30 nicht übersteigen 

und soll 20 nicht unterschreiten; sofern hievon aus besonderen Gründen (z.B. zur 
Erhaltung von Schulstandorten) ein Abweichen erforderlich ist, hat darüber die 
nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach Anhörung des 
Schulerhalters, des Bezirksschulrates und des Landesschulrates zu entscheiden. 
Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen 
und in welchem Ausmaß die Klassenschülerhöchstzahl für Klassen, in denen sich 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf befinden, niedriger als 30 ist. 
Dabei ist auf die Anzahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die 
Art und das Ausmaß der Behinderung sowie das Ausmaß des zusätzlichen 
Lehrereinsatzes Rücksicht zu nehmen. 
 

Klassenschülerzahl 
§ 21. Die Klassenschülerzahl an der Hauptschule hat 25 als Richtwert zu 

betragen und soll 20 nicht unterschreiten. Sofern hievon aus besonderen Gründen 
(zB zur Erhaltung von Schulstandorten) ein Abweichen erforderlich ist, hat 
darüber die nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach Anhörung des 
Schulerhalters, des Bezirksschulrates und des Landesschulrates zu entscheiden. 
Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen 
und in welchem Ausmaß die Klassenschülerhöchstzahl für Klassen, in denen sich 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf befinden, niedriger als der 
Richtwert ist. Dabei ist auf die Anzahl der Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, die Art und das Ausmaß der Behinderung sowie das Ausmaß des 
zusätzlichen Lehrereinsatzes Rücksicht zu nehmen. 

§ 27. (1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse in einer Sonderschule für 
blinde Kinder, einer Sonderschule für Gehörlose und einer Sonderschule für 
schwerstbehinderte Kinder darf 8, die Zahl der Schüler in einer Klasse einer 
Sonderschule für sehbehinderte Kinder, einer Sonderschule für schwerhörige 
Kinder und einer Heilstättenschule darf 10 und die Zahl der Schüler in einer 
Klasse einer sonstigen Sonderschule darf 15 nicht übersteigen. 

(2) … 

§ 27. (1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse in einer Sonderschule für 
blinde Kinder, einer Sonderschule für Gehörlose und einer Sonderschule für 
schwerstbehinderte Kinder darf 8, die Zahl der Schüler in einer Klasse einer 
Sonderschule für sehbehinderte Kinder, einer Sonderschule für schwerhörige 
Kinder und einer Heilstättenschule darf 10 und die Zahl der Schüler in einer 
Klasse einer sonstigen Sonderschule darf 13 nicht übersteigen. 

(2) … 
§ 33. Die Klassenschülerzahl an der Polytechnischen Schule darf 30 nicht 

übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten; sofern hievon aus besonderen 
Gründen (zB zur Erhaltung von Schulstandorten) ein Abweichen erforderlich ist, 
hat darüber die nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach Anhörung 
des Schulerhalters, des Bezirksschulrates und des Landesschulrates zu 
entscheiden. Für Polytechnische Schulen, die einer Sonderschule angeschlossen 
sind, gelten die im § 27 genannten Klassenschülerzahlen entsprechend der 
Behinderungsart. 

§ 33. Die Klassenschülerzahl an der Polytechnischen Schule hat 25 als 
Richtwert zu betragen und soll 20 nicht unterschreiten. Sofern hievon aus 
besonderen Gründen (zB zur Erhaltung von Schulstandorten) ein Abweichen 
erforderlich ist, hat darüber die nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde 
nach Anhörung des Schulerhalters, des Bezirksschulrates und des 
Landesschulrates zu entscheiden. 
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§ 33a. (1) ... 
(2) Neben den in Abs. 1 genannten Praxisschulen können mit Zustimmung 

des Schulerhalters auch andere öffentliche Schulen als Praxisschulen 
herangezogen werden. 

§ 33a. (1) ... 
(2) Neben den in Abs. 1 genannten Praxisschulen können mit Zustimmung 

des Schulerhalters auch andere öffentliche Schulen oder Schulen mit 
Öffentlichkeitsrecht als Praxisschulen herangezogen werden. 

(3) ... 
 

(3) ... 

§ 37. (1) bis (2) ... 
(3) Das Gymnasium für Berufstätige, das Realgymnasium für Berufstätige 

und das Wirtschaftskundliche Realgymnasium für Berufstätige umfassen neun 
Semester. Sie haben die Aufgabe, Personen, die die achte Schulstufe erfolgreich 
abgeschlossen haben und das 17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der 
Aufnahme vollenden sowie eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder in 
das Berufsleben eingetreten sind, zum Bildungsziel einer allgemeinbildenden 
höheren Schule zu führen. 

§ 37. (1) bis (2) ... 
(3) Das Gymnasium für Berufstätige, das Realgymnasium für Berufstätige 

und das Wirtschaftskundliche Realgymnasium für Berufstätige umfassen acht 
Semester. ... 

(4) bis (6) ... 
 

(4) bis (6) ... 
 

§ 43. (1) Die Klassenschülerzahl an der allgemeinbildenden höheren Schule 
darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten. Um Abweisungen zu 
vermeiden, kann die Klassenschülerhöchstzahl bis zu 20 vH überschritten 
werden; darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden. 

§ 43. (1) Die Klassenschülerzahl an der allgemein bildenden höheren Schule 
darf in der Unterstufe 25 und in der Oberstufe 30 nicht übersteigen und soll 
jeweils 20 nicht unterschreiten. Um Abweisungen zu vermeiden, kann die 
Klassenschülerhöchstzahl bis zu 20 vH überschritten werden; darüber hat die 
Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden. 

(1a) Sofern in Klassen der allgemeinbildenen höheren Schulen ein 
integrativer Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem 
Förderbedarf erfolgt, sind im Durchschnitt (bezogen auf das Bundesland) 
mindestens fünf Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu unterrichten. 
Bei der Feststellung der Klassenschülerzahl gemäß Abs. 1 zählt jedes Kind mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf doppelt. Die Führung von 
Integrationsklassen ist kein Grund für die Überschreitung der 
Klassenschülerhöchstzahl gemäß Abs. 1. 

(1a) Sofern in Klassen der allgemeinbildenen höheren Schulen ein 
integrativer Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem 
Förderbedarf erfolgt, sind im Durchschnitt (bezogen auf das Bundesland) 
mindestens fünf Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu unterrichten. 

(2) ... (2) ... 
 

§ 56. (1) bis (2) ... § 56. (1) bis (2) ... 
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(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 und für die Fachschule für Sozialberufe 

darüber hinaus die Bestimmung des § 123 Abs. 2 finden Anwendung. 
(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet Anwendung. Darüber hinaus 

können in der Fachschule für Sozialberufe bei Bedarf Unterrichtsveranstaltungen 
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit Lehrbeauftragten übertragen werden. Als 
Lehrbeauftragte kommen Fachleute in Betracht, die nicht als Lehrer für die 
betreffende Schule bestellt sind. Ein Dienstverhältnis wird durch einen 
Lehrauftrag nicht begründet. 
 

§ 59. (1) ... 
 1. ... 
 2. Vorbereitungslehrgänge, die ein oder zwei Semester umfassen, 
 a) ... 
 b) zur Vorbereitung zum Eintritt in eine Höhere technische oder 

gewerbliche Lehranstalt für Berufstätige ohne Aufnahmsprüfung für 
Personen, die die achte Schulstufe erfolgreich abgeschlossen haben. 
Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung zu bestimmen, 
daß Personen, die eine Lehrabschlußprüfung in einem der 
Fachrichtung entsprechenden Lehrberuf abgelegt und den Vorbe-
reitungslehrgang erfolgreich abgeschlossen haben, zum Eintritt in den 
II. Jahrgang einer Höheren technischen oder gewerblichen Lehranstalt 
für Berufstätige berechtigt sind, sofern dies im Hinblick auf den 
Lehrabschluß und die Lehrpläne des betreffenden 
Vorbereitungslehrganges und der betreffenden Fachrichtung der 
Höheren technischen oder gewerblichen Lehranstalt für Berufstätige 
gerechtfertigt ist. 

Schüler, die eine Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen haben 
und durch einen zusätzlichen Unterricht die Kenntnisse eines 
Vorbereitungslehrganges nachweisen, sind den Absolventen des be-
treffenden Vorbereitungslehrganges gleichgestellt. 

§ 59. (1) ... 
 1. ... 
 2. Vorbereitungslehrgänge, die ein oder zwei Semester umfassen, 
 a) ... 
 b) zur Vorbereitung zum Eintritt in eine Höhere technische oder 

gewerbliche Lehranstalt für Berufstätige ohne Aufnahmsprüfung für 
Personen, die die achte Schulstufe erfolgreich abgeschlossen haben. 
Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung zu bestimmen, 
daß Personen, die eine Lehrabschlußprüfung in einem der 
Fachrichtung entsprechenden Lehrberuf abgelegt und den Vorbe-
reitungslehrgang erfolgreich abgeschlossen haben, zum Eintritt in den 
II. Jahrgang einer Höheren technischen oder gewerblichen Lehranstalt 
für Berufstätige berechtigt sind, sofern dies im Hinblick auf den 
Lehrabschluß und die Lehrpläne des betreffenden 
Vorbereitungslehrganges und der betreffenden Fachrichtung der 
Höheren technischen oder gewerblichen Lehranstalt für Berufstätige 
gerechtfertigt ist. 

Schüler, die eine Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen haben 
und durch einen zusätzlichen Unterricht die Kenntnisse eines 
Vorbereitungslehrganges nachweisen, sind den Absolventen des be-
treffenden Vorbereitungslehrganges gleichgestellt; 

  3. Gewerbliche, technische und kunstgewerbliche Fachschulen für 
Berufstätige, welche in Semester zu gliedern sind. 

... 
 

 Sonderform der Fachschule für wirtschaftliche Berufe 
§ 62a. Fachschulen für wirtschaftliche Berufe können auch als Schulen für 
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Berufstätige geführt werden, welche in Semester zu gliedern sind. 
 

§ 99. (1) bis (2) ... 
(3) Die Bestimmungen der §§ 42 Abs. 3 und 123 Abs. 2 finden Anwendung. 

§ 99. (1) bis (2) ... 
(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet Anwendung. Darüber hinaus 

können bei Bedarf Unterrichtsveranstaltungen auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit Lehrbeauftragten übertragen werden. Als Lehrbeauftragte kommen Fachleute 
in Betracht, die nicht als Lehrer für die betreffende Schule bestellt sind. Ein 
Dienstverhältnis wird durch einen Lehrauftrag nicht begründet. 
 

§ 107. (1) bis (2) ... 
(3) Die Bestimmungen der §§ 42 Abs. 3 und 123 Abs. 2 finden Anwendung. 

§ 107. (1) bis (2) ... 
(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet Anwendung. Darüber hinaus 

können bei Bedarf Unterrichtsveranstaltungen auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit Lehrbeauftragten übertragen werden. Als Lehrbeauftragte kommen Fachleute 
in Betracht, die nicht als Lehrer für die betreffende Schule bestellt sind. Ein 
Dienstverhältnis wird durch einen Lehrauftrag nicht begründet. 
 

§ 131. (1) bis (20) ... § 131. (1) bis (20) ... 
 (21) Die nachstehend genannten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2008 treten wie folgt in Kraft 
bzw. außer Kraft: 
 1. § 8a Abs. 1 und 2, § 8e samt Überschrift (ausgenommen Abs. 3), § 10 

Abs. 3 Z 1, § 16 Abs. 1 Z 1, § 33a Abs. 2, § 43 Abs. 1a, § 56 Abs. 3, § 99 
Abs. 3 und § 107 Abs. 3 treten mit 1. September 2008 in Kraft, 

  2. § 43 Abs. 1 tritt hinsichtlich der 1. und 2. Klassen (5. und 6. Schulstufe) 
mit 1. September 2008, hinsichtlich der 3. Klassen (7. Schulstufe) mit 
1. September 2009 und hinsichtlich der 4. Klassen (8. Schulstufe) mit 
1. September 2010 in Kraft, 

  3. § 37 Abs. 3, § 59 Abs. 1 und § 62a samt Überschrift treten hinsichtlich 
des 1. Semesters mit 1. September 2009, hinsichtlich des 2. Semesters 
mit 1. Februar 2010 und hinsichtlich der weiteren Semester jeweils mit 
1. September und mit 1. Februar der Folgejahre semesterweise 
aufsteigend in Kraft, 

  4. § 9 Abs. 4 und § 10 Abs. 5 treten mit Ablauf des 31. August 2008 außer 
Kraft, 
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  5. (Grundsatzbestimmung) § 8e Abs. 3, § 14 Abs. 1, § 21 samt 

Überschrift, § 27 Abs. 1, § 33 sowie der Entfall des § 14a samt 
Überschrift treten gegenüber den Ländern mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Die Ausführungsgesetze 
sind binnen einem Jahr zu erlassen; sie sind hinsichtlich des § 8e Abs. 3, 
des § 27 Abs. 1 das Berufsvorbereitungsjahr (9. Schulstufe) betreffend 
und des § 33 für das Schuljahr 2008/09 und im Übrigen klassen- bzw. 
schulstufenweise aufsteigend so in Kraft zu setzen, dass sie hinsichtlich 
der §§ 14 und 21 für die 4. Klassen (4. und 8. Schulstufe) mit 1. 
September 2010 und hinsichtlich des § 27 Abs. 1 für die 4. und 8. 
Klassen (4. und 8. Schulstufe) mit 1. September 2011 wirksam werden. 

 


